
eutsche und Amerikaner verbindet eine mehr als 300jährige Geschichte. Am
6. Oktober 1683 landeten erstmals dreizehn deutsche Familien mennonitischen
Glaubens im Hafen von Philadelphia. Sie suchten ein Leben in gesicherter Glau-
bensfreiheit und gründeten zu diesem Zweck die Siedlung Germantown. Mehr als
sieben Millionen Deutsche sind ihnen seither gefolgt. Für sie alle war Amerika
das Land der Hoffnung auf ein besseres Leben. Dies galt für die wirtschaftlich
Schwachen ebenso wie für die politisch und religiös Verfolgten. In der Neuen Welt
fanden sie Arbeit, größere Entfaltungsmöglichkeiten und ein Leben in Freiheit. 

D

Was ist das
Parlamentarische
Patenschafts-Programm?
1983 wurde das Parlamentarische
Patenschafts-Programm aus Anlass des
300. Jahrestages der ersten deutschen
Einwanderung gemeinsam vom Kon-
gress der Vereinigten Staaten von
Amerika und dem Deutschen Bundes-
tag beschlossen. Dieses Austauschpro-
gramm soll der jungen Generation in
beiden Ländern die Bedeutung freund-
schaftlicher Zusammenarbeit, die auf
gemeinsamen politischen und kulturel-
len Wertvorstellungen beruht, auf an -
schauliche Weise vermitteln. Schülern/
-innen und jungen Berufstätigen wird
durch ein Stipendium ein einjähriger
Aufenthalt in den USA ermöglicht.
Das Stipendium umfasst u.a. die Reise-
und Programmkosten sowie die not-
wendigen Versicherungskosten, nicht
aber das Taschengeld. Fahrtkosten zu
den Auswahlgesprächen, die möglichst

in Wohnortnähe stattfinden, werden
nicht erstattet.
Die Stipendiaten/Stipendiatinnen
 leben in der Regel in Gastfamilien.
Schüler/-innen besuchen für die
Dauer eines Schuljahres eine ameri-
kanische High School. Für junge
Berufstätige sieht das Programm den
Unterricht an einem Community Col-
lege oder einer vergleichbaren Bil-
dungsstätte und ein Praktikum in
einem amerikanischen Betrieb vor.
Die Teilnehmer können auch selbst
Praktikumsplätze in den USA vor-
schlagen. Der Deutsche Bundestag
erwartet, dass die Stipendia-
ten/Stipendiatinnen als „junge Bot-
schafter“ ihres Landes einen dauer-
haften Beitrag zu einer besseren Ver-
ständigung zwischen jungen Deut-
schen und Amerikanern leisten. 

Wer kann sich bewerben?

Schüler /-innen

mit erstem Wohnsitz in der Bundesre-
publik Deutschland, die zum Zeitpunkt
der Ausreise (31.7.2010) ihre Berufs-
ausbildung abgeschlossen haben und
mindestens 16, aber höchstens 24 Jahre
alt sind (Geburtstage vom 1.8.1985
bis 31.7.1994); teilnahmeberechtigt
sind auch arbeitslose Jugendliche mit
abgeschlossener Berufsausbildung.

Einige Berufe (z.B. Heilberufe) können
in den USA nur mit einer Lizenz aus-
geübt werden. Angehörige dieser
Berufsgruppen sind daher leider von
der Teilnahme am PPP ausgeschlossen.
Genaue Informationen erteilt die für
die Berufstätigen zuständige Aus-
tauschorganisation Internationale Wei-
terbildung und Entwicklung gGmbH
(Adresse umseitig).

Wehrpflichtige Jugendliche
sollten bis zum Beginn des Auslandsauf-
enthaltes ihren Wehr- oder Zivildienst
geleistet haben. Der Wehrpflichtige hat
beim zuständigen Kreiswehrersatz-
amt/Bundesamt für Zivildienst bis späte-
stens 31. Oktober 2009 sicherzustellen,
dass Wehr- oder Zivildienst nicht in die
Zeit des Auslandsaufenthaltes fallen.

Geleisteter Grundwehrdienst oder
Zivildienst sowie ein geleistetes frei-
williges soziales oder ökologisches
Jahr erhöhen die obere Altersgrenze
entsprechend. 

Wie bewirbt man sich?
Dieses Faltblatt enthält zwei abtrenn-
bare Bewerbungskarten, eine für
Schüler/-innen (blau)  und eine für
junge Berufstätige/Auszubildende (ro -
sa).

Schüler/-innen: Bitte schicken Sie die
blaue Bewerbungskarte vollständig
ausgefüllt an die für Ihren Wahlkreis
zuständige Austauschorganisation.
Die Karte muss dort spätestens am 
4. September 2009 eingegangen sein
(Datum des Poststempels ist unerheb-
lich).

Junge Berufstätige/Auszubildende:
Bitte schicken Sie die rosa Bewer-
bungskarte vollständig ausgefüllt an
die Austauschorganisation Interna-
tionale Weiterbildung und Entwick-
lung gGmbH (InWEnt). Die Karte
muss dort spätestens am 4. Septem-
ber 2009 eingegangen sein (Datum des
Poststempels ist unerheblich).

Bitte die Bewerbungskarte nicht an
den Deutschen Bundestag oder an ein
Mitglied des Deutschen Bundestages
senden.

Wer ist von der Teilnahme
ausgeschlossen?
Kinder und Pflegekinder von Bundes-
tagsabgeordneten, Jugendliche mit
US-Staatsangehörigkeit (auch mit
deutsch-amerikanischer Doppelstaats-
angehörigkeit) und Inhaber einer
Green Card.

Ermittlung des 
Bundestagswahlkreises
Welche Austauschorganisation  zustän-
dig ist, richtet sich nach dem Bundes-
tagswahlkreis, in dem der Bewerber
bzw. die Bewerberin am 4. September
2009 mit dem ersten Wohnsitz gemel-
det ist. Die Wahlkreisnummer kann bei
Gemeinde- bzw. Stadtverwaltungen,
Statistischen Ämtern bzw. Wahlämtern
erfragt werden. Wichtig: in größeren
Städten ist der Wahlkreis nicht nur von

oder einen Berufstätigen bzw. zusätz-
lich an einen Berufstätigen vergeben
wird, ist abhängig von der Bewerber-
lage und kann erst zu diesem Zeit-
punkt festgelegt werden.  Es kann
nicht gewährleistet werden, dass in
jedem Wahlkreis ein Stipendium ver-
geben wird.

Bitte beachten Sie, dass weder die
Bewerbung zum PPP noch die Teilnah-
me am Vorauswahlverfahren zu einem
Rechtsanspruch auf ein Stipendium
führen.

Die Nominierung steht unter dem Vor-
behalt ärztlich festgestellter gesund-
heitlicher Eignung. Die Austauschorga-
nisationen können die Vorlage von ärzt-
lichen Attesten verlangen.

Die Nominierung steht auch unter dem
Vorbehalt, dass zum Zeitpunkt der Aus-
reise die Teilnahmevoraussetzungen
tatsächlich erfüllt werden (Versetzung,
Schulnotenniveau, erfolgreicher Be -
rufsabschluss).

Die Nominierung der Berufstätigen
steht unter dem Vorbehalt, dass Wehr-
oder Zivildienst nicht in die Zeit des
Auslandsaufenthaltes fallen.

Das PPP wird parlamentarisch
begleitet von den Berichterstattern
für Internationale Austauschpro-
gramme in der Kommission des Älte-
stenrates für Innere Angelegenheiten
des Deutschen Bundestages.  

Berichterstatter: 
Wolfgang Börnsen (Bönstrup), MdB

Ansprechpartner:
Deutscher Bundestag
-Verwaltung-
Referat WI 4
Platz der Republik 1
11011 Berlin

www.bundestag.de/ppp

der Straße, sondern z.T. auch von der
Hausnummer abhängig. Anhand der
Wahlkreisnummer finden die Interes-
senten auf der Rückseite dieses Falt-
blattes die für sie zuständige Aus-
tauschorganisation.

Unbedingt beachten!
Bewerbungen, die nicht mit der
Bewerbungskarte erfolgen, werden
nicht berücksichtigt. Ebenfalls un -
berücksichtigt bleiben unvollständig
ausgefüllte und/oder verspätet bzw.
an eine nicht zuständige Austauschor-
ganisation oder den Deutschen Bun-
destag gesandte Bewerbungskarten.

Wie geht es weiter?
Nach Einsendung der Bewerbungskarte
erhalten die Bewerberinnen und Bewer-
ber von der Austauschorganisation die
vollständigen Bewerbungsunterlagen,
sofern sie aufgrund ihrer Angaben die
Teilnahmebedingungen erfüllen. Die
Unterlagen sind fristgerecht und voll-
ständig ausgefüllt an die Organisation
zurückzusenden. 

Auswahlverfahren
Jede Austauschorganisation führt ihr
eigenes Vorauswahlverfahren durch.
Die Auswahl orientiert sich am gesam-
ten Persönlichkeitsbild, der Motivation
und der Eignung der Bewerberinnen
und Bewerber für einen einjährigen
USA-Aufenthalt. Es werden in jedem
Fall gute staatsbürgerliche Kenntnisse
und gute englische Sprachkenntnisse
erwartet.

Anschließend legen die Austauschor-
ganisationen den am Programm betei-
ligten Abgeordneten eine Liste mit den
am besten geeigneten Bewerberinnen
und Bewerbern vor. Die bzw. der Abge-
ordnete nominiert aus der Liste einen
Stipendiaten. 
In den 299 Bundestagswahlkreisen
stehen 285 Stipendien für Schüler
sowie 75 Stipendien für Berufstätige
zur Verfügung. Ob in den Wahlkrei-
sen ein Stipendium an einen Schüler

„

Junge Berufstätige / 
Auszubildende

Bewerbungskarte muss bis zum 4. September 2009
bei der zuständigen Austauschorganisation eingegangen sein.
BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN!

für Schüler/-innen

Name / Vorname:

Straße:

PLZ:                                          Ort und Stadtteil:

Im Schuljahr 2009/2010 besuche ich die Klasse (bitte eintragen)

Schulart:  (bitte ankreuzen)

Name und Ort der Schule:

Besitzen Sie am 4. 9. 2009 die deutsche
Staatsangehörigkeit? (bitte ankreuzen)

Besitzen Sie am 4. 9. 2009 (auch) eine andere 
Staatsangehörigkeit? (bitte ankreuzen)

Wenn ja, welche?

Wodurch wurden Sie
– ggf. durch welche(n) Abgeordnete(n) –
auf das Austauschprogramm
aufmerksam gemacht?

Bewerber erhalten nach pünktlicher Einsendung die vollständigen Bewerbungs-
unterlagen, sofern sie aufgrund ihrer Angaben die Teilnahmebedingungen erfüllen.

Nummer des Bundestagswahlkreises
(Eine Bearbeitung ist ohne diese Angabe nicht möglich)

Geburts-   Monat              Jahr
tag

Realschule

Sonstige (bitte angeben):

Gesamtschule

Gymnasium

ja  nein

ja  nein

Bewerbungskarte muss bis zum 4. September 2009 bei der 
Austauschorganisation InWEnt eingegangen sein
BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN!

für junge Berufstätige / Auszubildende

Name / Vorname:

Straße:

PLZ:                                          Ort und Stadtteil:

Art und Tag des Schulabschlusses 
an der allgemeinbildenden Schule:

Name und Ort
der Ausbildungsstätte:

Bezeichnung der bis Juli 2010
abgeschlossenen Berufsausbildung:

Monat und Jahr
der Berufsabschlussprüfung:

Haben Sie bis zum 31.7.2010
Wehr- oder Zivildienst geleistet? (bitte ankreuzen)

Wenn ja, von wann bis wann?

Besitzen Sie am 4. 9. 2009 die deutsche
Staatsangehörigkeit? (bitte ankreuzen)

Besitzen Sie am 4. 9. 2009 (auch) eine andere
Staatsangehörigkeit? (bitte ankreuzen)

Wenn ja, welche?

Wodurch wurden Sie
– ggf. durch welche(n) Abgeordnete(n) –
auf das Austauschprogramm
aufmerksam gemacht?

Bewerber erhalten nach pünktlicher Einsendung die vollständigen Bewerbungs-
unterlagen, sofern sie aufgrund ihrer Angaben die Teilnahmebedingungen erfüllen.

Nummer des Bundestagswahlkreises
(Eine Bearbeitung ist ohne diese Angabe nicht möglich)

Geburts-   Monat              Jahr
tag

ja

ja

ja

nein

nein

nein

Telefon mit Vorwahl:
Telefax oder E-Mail:

Telefon mit Vorwahl:
Telefax oder E-Mail:

mit erstem Wohnsitz in der Bundesre-
publik Deutschland und guten Schullei-
stungen; die Schüler/-innen müssen
zum Zeitpunkt der Ausreise
(31.7.2010) mindestens 15 und dürfen
höchstens 17 Jahre alt sein (Geburtsta-
ge vom 1.8.1992 bis 31.7.1995)

www.bundestag.de/ppp

✂ ✂

"Das Parlamentarische Patenschafts-Programm hat durch
aktuelle Entwicklungen zusätzliche Bedeutung gewonnen.
In einer Zeit neuer und bislang unbekannter Herausforde-
rungen für die transatlantische Gemeinschaft übernehmen
die Stipendiaten eine wichtige Rolle auch als „junge Bot-
schafter“ Deutschlands in den USA. In amerikanischen
Gastfamilien und im unmittelbaren Kontakt mit den Mit-
schülern bzw. Kollegen lernen sie, was unsere Länder
gesellschaftlich, kulturell und politisch verbindet und unter-
scheidet. Das fördert das gegenseitige Verständnis und trägt
wirkungsvoll dazu bei, die menschlichen Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Amerika dauerhaft zu stärken."

Prof. Dr. Norbert Lammert
Präsident des Deutschen Bundestages
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